
Neuausweisung LSG:  „Ilmenautal“

Herzlich Willkommen

15.08.19 Bienenbüttel



rot = NSG

grün = LSG



FFH Gebiet



Einleitung

◼ Neuausweisung LSG: „Untere Ilmenautal“ und Sicherung FFH 

Gebiete durch den Ldk. Uelzen

◼ Planung durch Umweltamt (Untere Naturschutzbehörde) des Ldkr.

◼ Beratung versch. Ausschüsse u. a.  Umweltauschuss, 

Beschlussfassung Kreistag

◼ Landschaftsschutzgebiet gesamt 2.540 ha

◼ davon Kernzone Teil des FFH-Gebietes „Ilmenau mit 

Nebenbächen“ 950 ha



Einleitung

◼ Für alle Betroffenen, die nicht in der Kernzone liegen gilt:             

- es bleibt alles beim Alten -

Kernzone: LSG mit erhöhten Be- und Einschränkungen

Schutzhierachie:

Landschaftsschutzgebiet  - Alles erlaubt, was nicht verboten ist

Naturschutzgebiet – Alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist



Einleitung

◼ Kernzone: LSG mit erhöhten Be- und Einschränkungen

◼ Bauen unter Auflagen und Einschränkungen möglich

◼ Landwirtschaft wird wie gewöhnlich betrieben

◼ touristische Nutzung bleibt weiter möglich

◼ Achtung Besonderheit: Kernzone zeigt teilweise Bedingungen wie 

NSG!

◼ da es aber nach Definition ein LSG bleibt gibt es keinen 

Erschwernisausgleich  



Einleitung

◼ Achtung zusätzlich noch „Super-Kernzone“

◼ → besonders geschützte Bereiche in der Kernzone

◼ → FFH Lebensraumtypen mit Regelungen

◼ magere Flachland-Mähwiesen

◼ 91E0 → Auewälder mit Erle, Esche, Weide (größter Anteil)

◼ 9190 → alte bodensaure Eichenwälder…

◼ 9130 → Waldmeister -Buchenwälder…

◼ 9160 → feuchte Eichen- und Hainbuchen..

◼ hier Land- und Forstwirtschaft erheblich mehr beschränkt



Verfahrensübersicht

◼ Aktuell läuft die Bekanntmachung und öffentliche Auslegung 

◼ Frist für Einwendungen: 19. September 2019

◼ dann:

◼ Abwägung der Einwendungen durch Fachbehörde

◼ ggf Entwurfsänderungen

◼ Beschluss des Kreistages bindend

◼ Veröffentlichung im Amtsblatt 

◼ geplant: Inkrafttreten voraussichtlich Ende 2019 / Anfang 2020



Betroffenheit



Betroffenheit
übriges LSG nicht 

Kernzone

Kernzone



Betroffenheit

91E0 → Auewälder mit Erle, Esche, Weide

9190 → alte bodensaure Eichenwälder…

9130 → Waldmeister  Buchenwälder

teilweise nur schmale Streifen



Betroffenheit
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Kernzone bis an Wohnbebauung
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Betroffenheit

Kernzone bis an Wohnbebauung
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Entwurf Verordnung

◼ 5 verschiedene Teilbereiche der Verordnung

◼ Teil 1- Allgemeine Vorschriften

◼ Teil 2- Besondere Vorschriften für den Kernbereich

◼ Teil 3 – Besondere Vorschriften für das übrige Landschafts-

schutzgebie

◼ Teil 4 – Befreiungen, Maßnahmen im Einzelfall, 

Ordnungswidrigkeiten

◼ Teil 5 – Schlussvorschriften (Aufhebung der LSG VO Ilmenautal 

aus 1975, Inkrafttreten)



Entwurf Verordnung

◼ Teil 2- Besondere Vorschriften für den Kernbereich

◼ § 4 Verbote 

◼ Absatz 2: Verbote auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 

◼ § 5 Erlaubnisvorbehalte 

◼ § 6 Freistellungen -Zusatz freigestellt aber erst nach Anzeige UNB

◼ § 7 Besondere Beschränkungen der Forstwirtschaft

◼ Teil 3 – Besondere Vorschriften für das übrige 

Landschaftsschutzgebiet

◼ § 8 Verbote 

◼ § 9 Erlaubnisvorbehalte 

◼ § 10 Freistellungen



Entwurf Verordnung

◼ Verordnungstext siehe 

gesonderte Pdf- Datei



Einwendungen

◼ Wo finde ich die Unterlagen? 

www.landkreis-uelzen.de oder bei der Gemeinde.

Wie lange werden diese ausgelegt?

bis zum 19.09.2019

Kann ich meine Betroffenheit in einer Einwendung darstellen 

und bis wann?

Ja, bis zum 19.09.2019

http://www.landkreis-uelzen.de/


Einwendungen

◼ Ist so eine Einwendung etwas Schlimmes?

Nein. Der Gesetzgeber sieht die Auslegung und die Möglichkeit 

von Einwendungen für solche Verfahren vor, um eine frühzeitige 

Bürgerbeteiligung zu ermöglichen.

Was kann ich einwenden? Muss ich das fachlich korrekt 

formulieren?

Grundsätzlich alle Punkte die sich aus der eigenen Betroffenheit 

ergeben. Zudem auch alle Punkte die sich im allgemeinen aus den 

Unterlagen bzw. dem angewendeten Verfahren ergeben.

Von Laien wird keine fachliche Begründung erwartet. Anders sieht 

dies bei Fachleuten (z.B. Landwirte in Bezug auf Themen der 

Landwirtschaft) aus.



Einwendungen

◼ Gibt es Formvorschriften?

Nein. Die Einwendung sollte jedoch schriftlich vorgenommen werden.

◼

Landkreis Uelzen

Veerßer Straße 53, 29525 Uelzen

Telefax: +49 (0)581 / 82-445

E-Mail: info@landkreis-uelzen.de

◼

Es werden vom Landkreis ebenfalls als Ansprechpartner genannt:

◼ Frau G. Kupke (Organisation / Verfahrensdurchführung)

Telefon: 0581/82-316 - Fax: 0581/82-489

E-Mail: g.kupke@landkreis-uelzen.de

◼ Frau D. Epperlein (Fachliche Bearbeitung)

Telefon: 0581/82-845 - Fax: 0581/82-489

E-Mail: d.epperlein@landkreis-uelzen.de

◼ Herr E. Lüders (verwaltungsrechtliche Bearbeitung)

Telefon: 0581/82-236 - Fax: 0581/82-489

E-Mail: e.lueders@landkreis-uelzen.de

◼ Herr A. Krüger (Gesamtleitung)

Telefon: 0581/82-401 - Fax: 0581/82-489

E-Mail: a.krueger@landkreis-uelzen.de
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Einwendungen

◼ Beispiel einer Einwendung

◼ Siehe gesonderte pdf- Datei



Diskussion

und Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


